
4987 der Beil agen zu den Stenographischen Protokollendes 
des Bundesrates 

B e r ich t 
des Rechtsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 8. Feb~uar 1995 betreffend ein 
Abkommen zwi schen der Repub 1 i k Österrei ch und dem Fürstentum Li ech
tenstein über die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen oder schwe
ren Unglücksfällen 

Dasgegenständ.1iche Abkommen regelt die ständige und enge Zusammen
arbeit der Vertragsstaaten zur Vorbeugung möglicher und Bekämpfung einge
tretener Katastrophen oder schwerer Unglücksfälle, insbesondere durch die 
Festlegung von Ansprechstellen, die Erleichterung des Grenzübertritts von 
Personen im Dienste der Kata~trophenb~kämpfung und rl~r Ein- und Ausfuhr 
von Hi.lfsgütern und Ausrüstungsgegenständen , di e Regel ung von Schadens
fällen, den grundsätzlichen Verzicht auf gegenseitige Kostenerstattung 
sowie der Verstärkung des einschlägigen wissenschaftlich-technischen 
Informationsaustausches und die Durchführung gemeinsamer Übungen zur Vor
bereitung auf den Ernstfall. 

Dem National rat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses des 
vorliegenden Abkommens die Erlassung von besonderen Bundesgesetzen im 
Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Oberführung desVertragsinhaltes in die 
innerstaat li che Rechtsordnung ni cht erforderli ch. 

Da das vor 1 i egende Abkommen auch Angel egenhei ten des se 1 bständ i gen 
Wirkungsbereiches der Länder regelt, bedarf es der Zustimmung des Bundes
rates gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG. Die Bestimmungen des Art. 9 Abs. 1 und 2 
sowie des Art. 3 Abs. 1 sind zudem verfassungs ändernd und bedprfendaher 
gemäß Art. 50 Abs. 3 B-VG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 2 B-VG ebenfalls 
der Zustimmmung des Bundesrates. 

Der Rechtsausschuß stellt nach Beratung der Vorlage in seinerSit
zung vom 21. Februar 1995 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, 

1. demgegenständHchen Beschluß des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 1 
B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen 

2. den Bestimmungen des Art. 9 Abs. 1 und 2 sowie des Art. 3 Abs. 1 ge;.. 
mäß Art. 50 Abs. Ibzw. Art. 50 Abs. 3 B-VG in Verbindung mit Art. 
44 Abs~ 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

Hedda Kainz 
Berichterstatter;n 

23070.0020/2·95 

Wien, 1995 02 21 

AlbrechtKonecny 
Stv. Vorsitzender 
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